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Abschnitt I
Aufbau des Versorgungswerks

§ 1 Sitz, Aufgabe und Rechtsnatur
1. Das Versorgungswerk ist eine Einrich-
tung der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen, Körperschaft des öffentlichen
Rechts und ist die berufsständische Versor-
gungseinrichtung der Architekten in Nord-
rhein-Westfalen. Die Satzung des Versor-
gungswerks beruht auf § 9 Abs. 2 des Archi-
tektengesetzes NRW (jetzt Baukammernge-
setz NRW). Das Versorgungswerk hat seinen
Sitz in Düsseldorf.
2. Das Versorgungswerk wird gerichtlich
und außergerichtlich durch den Präsidenten
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
vertreten.
3. Das Versorgungswerk gewährt den Mit-
gliedern und deren Familienangehörigen Ver-
sorgung nach Maßgabe dieser Satzung.
4. Das Vermögen des Versorgungswerks
wird getrennt von dem Vermögen der Archi-
tektenkammer verwaltet und abgerechnet.
Das Vermögen darf ausschließlich zur Be-
streitung der satzungsmäßigen Aufgaben
verwendet werden.
5. Bekanntmachungen des Versorgungs-
werks erfolgen durch Veröffentlichungen im
Deutschen Architektenblatt.

§ 2 Verwaltungsorgane
Verwaltungsorgane des Versorgungswerks
sind:
a) die Vertreterversammlung der Architek-

tenkammer Nordrhein-Westfalen
b) der Aufsichtsausschuß
c) der Verwaltungsausschuß

§ 3 Vertreterversammlung
1. Die Vertreterversammlung der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen ist das
oberste Organ des Versorgungswerks.
Sie hat folgende Aufgaben:
a) Beschlußfassung über die Satzung des

Versorgungswerks und über Änderungen
dieser Satzung. Satzungsänderungen be-
dürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder der Vertreter-
versammlung.

b) Die Wahl und Abberufung der Mitglieder
des Aufsichtsausschusses und des Ver-
waltungsausschusses. § 12 Abs. 5  ArchG
(jetzt Baukammerngesetz NRW) und § 3
Abs. 4 und 5 der Satzung der AKNW fin-
den entsprechend Anwendung.

c) die Feststellung des Rechnungsab-
schlusses

d) die Entlastung des Verwaltungs- und des
Aufsichtssauschusses

e) die Beschlußfassung über Änderungen
der Versorgungsabgaben, der allgemei-
nen Rentenbemessungsgrundlage und
der Versorgungsleistungen

f) die Beschlußfassung über die Verwen-
dung der Rückstellung für satzungs-
gemäße Überschußbeteiligung und
Deckung eines Bilanzverlustes

g) die Beschlußfassung über die Auflösung
der Versorgungseinrichtung und die im
Zuge der Liquidation erforderlichen Maß-
nahmen.

2. Die Vertreterversammlung kann weitere
Entscheidungen an sich ziehen; dies gilt nicht
für die Führung der laufenden Geschäfte.
3. Die Beschlüsse nach Abs. 1 Buchstaben
a), e), f) und g) bedürfen der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde.

§ 4 Aufsichtsausschuß
1. Der Aufsichtsausschuß besteht aus neun
Mitgliedern der Vertreterversammlung der
Architektenkammer NRW, zwei Mitgliedern
der Architekten- und Stadtplanerkammer
Hessen, einem Mitglied der Architektenkam-
mer Bremen, einem Mitglied der Architekten-
kammer Saarland und zwei Mitgliedern der
Ingenieurkammer-Bau NRW. Die Vertreter
der Architekten- und Stadtplanerkammer
Hessen werden von der Vertreterversamm-
lung der Architekten- und Stadtplanerkam-
mer Hessen für die Dauer ihrer Legislaturpe-
riode gewählt, der Vertreter der Architekten-
kammer Bremen wird von der Kammerver-
sammlung der Architektenkammer Bremen,
der Vertreter der Architektenkammer Saar-
land wird von der Kammerversammlung der
Architektenkammer Saarland gewählt und
die Vertreter der Ingenieurkammer-Bau NRW
werden von der Vertreterversammlung der In-

genieurkammer-Bau NRW für die Dauer ihrer
Legislaturperiode gewählt. Nur Mitglieder
des Versorgungswerks können Mitglied des
Aufsichtsausschusses werden.
2. Die Wahl der Mitglieder des Aufsichts-
ausschusses erfolgt durch die Vertreterver-
sammlung für die Dauer der Legislaturperi-
ode der Vertreterversammlung. Nach Ende
der Legislaturperiode führt der Aufsichtsaus-
schuß die Geschäfte bis zur Übernahme
durch den neu gewählten Aufsichtsausschuß
weiter.
3. Der Aufsichtsausschuß wählt aus seiner
Mitte seinen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter.
4. Der Aufsichtsausschuß tritt jeweils in der
Regel einen Monat nach Vorlage des Ge-
schäftsberichtes und des durch den Wirt-
schaftsprüfer geprüften Rechnungsab-
schlusses zusammen. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung, die sich der Aufsichtsaus-
schuß gibt. Die Einberufung des Aufsichts-
ausschusses erfolgt durch seinen Vorsitzen-
den oder bei dessen Verhinderung durch
seinen Stellvertreter.
5. Der Aufsichtsausschuß ist beschluß-
fähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist. Er faßt seine Beschlüs-
se mit einfacher Mehrheit der erschienenen
Ausschußmitglieder. Der Aufsichtsausschuß
kann seine Beschlüsse in dringenden Fällen
auch in einem schriftlichen Verfahren fassen.
In diesen Fällen entscheidet er mit der einfa-
chen Mehrheit seiner Mitglieder.
6. Beim Ausscheiden eines Mitglieds wählt
die zuständige Vertreterversammlung bzw.
die zuständige Kammerversammlung in ihrer
nächsten Sitzung den Nachfolger.
7. Aufgaben des Aufsichtsausschusses
sind:
a) die Überwachung der Geschäftstätigkeit
b) die Prüfung der Rechnungsabschlüsse
c) die Bestellung des Wirtschaftsprüfers
d) die Erteilung von Richtlinien für die Kapi-

talanlagen des Versorgungswerks
e) die Zustimmung zum Erwerb und zur Ver-

äußerung von Grundstücken
f) die Zustimmung zum technischen Ge-

schäftsplan und zu dessen Änderungen



g) die Zustimmung zum Abschluß von Über-
leitungsabkommen nach § 30.

8. Das Amt der Mitglieder des Aufsichts-
ausschusses ist ein Ehrenamt. Sie erhalten
Aufwandsentschädigungen nach den Be-
schlüssen der Vertreterversammlung.
9. Zu den Sitzungen des Aufsichtsaus-
schusses ist die Aufsichtsbehörde einzula-
den.

§ 5 Verwaltungsausschuß
1. Der Verwaltungsausschuß besteht aus:
– dem Präsidenten der Architektenkammer

Nordrhein-Westfalen als Vorsitzendem,
– den Vizepräsidenten der Architektenkam-

mer Nordrhein-Westfalen und dem Präsi-
denten der Architekten- und Stadtplaner-
kammer Hessen als stellvertretende Vor-
sitzende,

– einem Mitglied des Vorstands der Inge-
nieurkammer-Bau NRW, das Mitglied des
Versorgungswerks ist,

– vier weiteren Angehörigen der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen, die Mit-
glied des Versorgungswerks sind und von
denen zwei freiberuflich und zwei nicht
freiberuflich tätig sind,

– einem weiteren Angehörigen der Architek-
ten- und Stadtplanerkammer Hessen, der
Mitglied des Versorgungswerks ist,

– einem weiteren Angehörigen der Ingeni-
eurkammer-Bau NRW, der Mitglied des
Versorgungswerks ist,

– einer Person mit Befähigung zum Richter-
amt und

– einer Person, die auf dem Gebiet der Ver-
mögensanlage erfahren ist.

2. Die Mitglieder des Verwaltungsausschus-
ses werden durch die Vertreterversammlung
entweder für die Dauer der Legislaturperiode
der Vertreterversammlung gewählt oder
durch Vertrag bestellt. Der Vertreter der Archi-
tekten- und Stadtplanerkammer Hessen wird
von der Vertreterversammlung der Architek-
ten- und Stadtplanerkammer Hessen ge-
wählt. Die Vertreter der Ingenieurkammer-Bau
NRW werden von der Vertreterversammlung
der Ingenieurkammer-Bau NRW gewählt. Die
Zugehörigkeit der durch Vertrag bestellten
Mitglieder des Verwaltungsausschusses rich-
tet sich nach der Zeitdauer des Vertrages. Der
Verwaltungsausschuß führt nach Ende der
Legislaturperiode die Geschäfte bis zur Über-
nahme durch den neu gewählten Verwal-
tungsausschuß weiter.
3. Der Verwaltungsausschuß ist be-
schlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend ist. Er faßt seine Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit. Der Verwal-
tungsausschuß kann seine Beschlüsse in
dringenden Fällen auch in einem schriftlichen
Verfahren fassen. In diesen Fällen entschei-
det er mit der einfachen Mehrheit seiner Mit-
glieder.
4. Beim Ausscheiden eines Mitgliedes des
Verwaltungsausschusses wählt die Vertreter-
versammlung in ihrer nächsten Sitzung den
Nachfolger.
5. Aufgaben des Verwaltungsausschusses
sind:
a) Bestellung der Geschäftsführung
b) die Führung der laufenden Geschäfte, so-

weit sie nicht der Geschäftsführung oder
durch diese Satzung anderen Organen
übertragen sind

c) die Durchführung der Beschlüsse der Ver-
treterversammlung und des Aufsichtsaus-
schusses

d) die Erteilung von Widerspruchsbeschei-
den

e) die Erstellung des Geschäftsberichts und
des Rechnungsabschlusses nebst Jah-
resbericht. Der nach § 33 Abs. 6 geprüfte
Jahresabschluß nebst Jahresbericht ist
dem Aufsichtsausschuß spätestens sie-
ben Monate nach Beendigung des Ge-
schäftsjahres vorzulegen.

f) alle sonstigen durch diese Satzung über-
tragenen Aufgaben.

6. Der Verwaltungsausschuß kann zur Erle-
digung aller ihm durch diese Satzung über-

tragenen Aufgaben Unterausschüsse aus
seiner Mitte bilden.
7. Das Amt der nicht durch Vertrag bestell-
ten Mitglieder des Verwaltungsausschusses
ist ein Ehrenamt. Sie erhalten Aufwandsent-
schädigungen nach den Beschlüssen der
Vertreterversammlung.
8. Die Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses können nicht gleichzeitig Mitglied
des Aufsichtsausschusses sein.

Abschnitt II
Mitgliedschaft

§ 6 Mitgliedschaft
1. Mitglieder der Versorgungseinrichtung
sind alle Angehörigen der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen, die bei Inkrafttre-
ten der Versorgungseinrichtung das 60. Le-
bensjahr nicht vollendet haben. Mitglieder
sind ferner die Bewerber auf Eintragung in
die Architektenliste, soweit sie die Vorausset-
zungen zur Eintragung nach § 4 Abs. 1 ArchG
NRW (jetzt Baukammerngesetz NRW) mit
Ausnahme der zweijährigen praktischen
Tätigkeit erfüllen und berufsfähig sind.

2. Architekten, die nach Inkrafttreten der
Versorgungseinrichtung Angehörige der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen wer-
den, werden Mitglieder der Versorgungsein-
richtung, soweit sie das 45. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und berufsfähig sind.
Bei Wegfall der Berufsunfähigkeit vor dem
45. Lebensjahr beginnt die Mitgliedschaft
zum Zeitpunkt des Wegfalls. Sofern die Mit-
gliedschaft bei der Berufskammer nicht in-
nerhalb von zwei Jahren nach Vorliegen der
Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1 a) bzw.
§ 24 Abs. 1 Nr. 2 Baukammerngesetz NRW
aufgenommen wird, können zur Feststellung
der Berufsfähigkeit ärztliche Gutachten an-
gefordert werden.

3. Architekten, die Angehörige der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen sind und
ihren Beruf nicht ausüben bzw. erst nach
Vollendung des 45. Lebensjahres aufneh-
men, gehören der Versorgungseinrichtung
nicht an.

4. Aus der Versorgungseinrichtung schei-
den die Mitglieder aus, welche nicht mehr der
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen an-
gehören.

Die Mitgliedschaft endet auch für die Perso-
nen, die gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 die Voraus-
setzungen zur Eintragung erfüllen und den-
noch nicht den Antrag auf Eintragung stellen.

5. Auf ihren Antrag werden ganz oder teil-
weise befreit:
a) Beamte
b) angestellte Architekten, die in der gesetz-

lichen Rentenversicherung pflichtversi-
chert sind, soweit sie Angehörige der Ar-
chitektenkammer Bremen sind sowie frei-
willige Mitglieder der IK-Bau NRW

c) Architekten, die als Handwerker in der ge-
setzlichen Rentenversicherung pflichtver-
sichert sind

d) Angehörige der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen, die in einem öffent-
lich-rechtlichen, berufsständischen Ver-
sorgungswerk außerhalb Nordrhein-
Westfalens Mitglied sind.

Die Voraussetzungen einer Befreiung nach
Abs. 5 b und c sind dann nicht gegeben,
wenn neben der Tätigkeit, auf die der Befrei-
ungsantrag gestützt wird, der Architekten-
beruf überwiegend freiberuflich ausgeübt
wird. Überwiegend freiberufliche Tätigkeit
liegt insbesondere vor, wenn Architekten Ein-
nahmen aus der Ausübung ihres Berufes er-
zielen, die die Einnahmen aus der unselb-
ständigen oder gewerblichen Tätigkeit über-
steigen.
Sofern der Befreiungsgrund wegfällt, beginnt
die Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk
erneut, soweit das 45. Lebensjahr noch nicht
vollendet ist.

6. Wer nach Abs. 5 befreit ist, kann schrift-
lich die Mitgliedschaft beantragen, soweit er
das 45. Lebensjahr nicht vollendet hat. Über
den Antrag entscheidet der Verwaltungsaus-
schuß, der seiner Entscheidung ein ärztliches
Gutachten zugrunde legen kann. Die Mit-
gliedschaft beginnt mit dem Monat, der auf
die Entscheidung über den Antrag folgt.
Ein Rechtsanspruch auf erneute Mitglied-
schaft besteht nicht.

§ 7 Freiwillige Mitgliedschaft
Wer aufgrund der Bestimmungen dieser Sat-
zung Mitglied des Versorgungswerks war
und nach § 6 (3) bzw. § 6 (4) ausscheidet oder
nach § 6 (5) befreit wird, kann die Mitglied-
schaft freiwillig fortsetzen. Eine entsprechen-
de Willenserklärung ist binnen sechs Mona-
ten nach Beendigung der Pflichtmitglied-
schaft abzugeben.

Abschnitt III
Leistungen des Versorgungswerks

§ 8 Leistungen
1. Das Versorgungswerk gewährt den Mit-
gliedern und deren Hinterbliebenen folgende
Leistungen:
a) Altersrente
b) Berufsunfähigkeitsrente
c) Hinterbliebenenrente
d) Kinderzuschuß (nach Maßgabe des § 17)
e) Kapitalabfindung
2. Über den Beginn und die Höhe der Ver-
sorgungsleistungen erteilt das Versorgungs-
werk einen Bescheid.
3. Das Versorgungswerk kann Maßnahmen
zur Erhaltung und Wiederherstellung der Be-
rufsfähigkeit durchführen.

§ 9 Allgemeine Rentenbemessungs-
grundlage

1. Die Rentenleistungen des Versorgungs-
werks werden mit Hilfe der für jedes Ge-
schäftsjahr ermittelten allgemeinen Renten-
bemessungsgrundlage errechnet.
2. Die allgemeine Rentenbemessungs-
grundlage ist das Produkt aus dem Bemes-
sungsmultiplikator und der maßgeblichen
Versorgungsabgabe.
3. Die allgemeine Rentenbemessungs-
grundlage wird von der Vertreterversamm-
lung aufgrund der versicherungsmathemati-
schen Bilanz des vorletzten Geschäftsjahres
auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses
und des Aufsichtsausschusses festgesetzt.
4. Die maßgebliche Versorgungsabgabe
beträgt im Jahr 2003 EUR 8.004. Sie wird
zum 1. 1. eines jeden Jahres, erstmalig zum
1. 1. 2004, neu festgesetzt; sie verändert sich
im gleichen Verhältnis wie der zu den Anpas-
sungsstichtagen gültige Höchstbeitrag ge-
mäß § 157 SGB VI.
Die jährliche maßgebliche Versorgungsabga-
be wird auf den nächsten durch zwölf teilba-
ren Betrag aufgerundet.

§ 10 Altersrente
1. Mitglieder des Versorgungswerks haben
mit Vollendung des 65. Lebensjahres An-
spruch auf lebenslange Altersrente. Sofern
die Mitgliedschaft nach dem 31. Dezember
2007 begonnen hat, beginnt der Anspruch
auf lebenslange Altersrente mit Vollendung
des 67. Lebensjahres.
2. Bei Überschreiten der Altersgrenze tritt
an Stelle einer Berufsunfähigkeitsrente die
Altersrente in gleicher Höhe.
3. Die Altersrente kann bis zu fünf Jahren
früher bezogen werden als in Abs. 1 vorgese-
hen ist. Die Zahlung beginnt mit dem auf den
Eingang des Antrags auf vorgezogene Alters-
rente folgenden Monat, wobei sich die Rente
um einen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen errechneten Abschlag
vermindert.



4. Die Altersrente kann bis zu drei Jahren
später bezogen werden als in Abs. 1 vorgese-
hen ist, wobei sich die Rente um einen nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen
errechneten Zuschlag erhöht. Der Rentenver-
zicht ist vom Mitglied spätestens bis zum Ent-
stehen des Rentenanspruchs jeweils für ein
Jahr zu erklären. Während des Rentenver-
zichts bestehen die Rechte und Pflichten
eines freiwilligen Mitglieds nach § 7.
5. Die Abschläge und Zuschläge nach den
Abs. 3 und 4 werden von der Vertreterver-
sammlung jeweils für fünf Jahre beschlos-
sen. Sie bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.
6. Jedes Mitglied erwirbt durch seine Ver-
sorgungsabgaben für jedes Geschäftsjahr
eine Steigerungszahl. Diese Steigerungszahl
ist der zweifache Wert aus den geleisteten
Versorgungsabgaben, geteilt durch die maß-
gebliche Versorgungsabgabe nach § 9
Abs. 4. Bei unterjährigen Zahlungen wird die
Steigerungszahl entsprechend der Dauer der
Mitgliedschaft in dem betreffenden Jahr um-
gerechnet.
7. Die jährliche Altersrente wird ermittelt als
Vomhundertsatz der allgemeinen Rentenbe-
messungsgrundlage.

Dieser Vomhundertsatz besteht aus:
a) der Summe der vom Mitglied erworbenen

Steigerungszahlen
b) einem Grundbetrag, der nach der Zeit

zwischen dem Mitgliedschaftsbeginn und
dem Rentenbezugsalter nach Abs. 1 wie
folgt gestaffelt ist:
Bis zur 15jährigen Mitgliedschaftsdauer
4 Jahre
bis zur 20jährigen Mitgliedschaftsdauer
5 Jahre
bis zur 25jährigen Mitgliedschaftsdauer
6 Jahre
bis zur 30jährigen Mitgliedschaftsdauer
7 Jahre
über 30jährige Mitgliedschaftsdauer
8 Jahre.
Für frühere Mitglieder des Versorgungs-
werks, deren Mitgliedschaft entfallen ist,
ohne daß sie diese freiwillig fortgesetzt
haben, richtet sich die Zahl der Grundjah-
re nach der Zeit zwischen Mitglied-
schaftsbeginn und Mitgliedschaftsende.
Die Jahre des Grundbetrags werden mit
den durch das Mitglied vom Beginn der
Mitgliedschaft bis zum Rentenfall, läng-
stens bis zum Erreichen des Rentenbe-
zugsalters nach Abs. 1, durchschnittlich
jährlich erworbenen Steigerungszahlen
multipliziert (persönliche Durchschnitts-
steigerungszahl). Bei der Berechnung der
persönlichen Durchschnittssteigerungs-
zahl sind Zeiten, in denen keine Versor-
gungsabgaben geleistet wurden, nur
dann unberücksichtigt zu lassen, wenn
die Abgabepflicht wegen Berufsunfähig-
keit nach § 11 oder wegen des Beschäfti-
gungsverbots nach den Vorschriften des
§ 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes und eines Erziehungs-
urlaubs gemäß  § 15 des Bundeserzie-
hungsgeldgesetzes unterbrochen war.
Zeiten bis zum Ablauf des Kalenderjahres,
das der Vollendung des 30. Lebensjahres
vorausgeht, bleiben unberücksichtigt,
wenn die persönliche Durchschnittsstei-
gerungszahl des Mitglieds dadurch höher
wird.

8. Die Altersrente wird in monatlichen Be-
trägen, die den zwölften Teil der Jahresrente
darstellen, gezahlt. Der Anspruch auf Zah-
lung beginnt mit dem Monat, in dem das
Rentenbezugsalter erfüllt ist, und endet mit
dem Monat, in dem das Mitglied stirbt.
Die Zahlungen erfolgen monatlich im voraus.

§ 11 Berufsunfähigkeitsrente

1. Jedes Mitglied des Versorgungswerks,
das infolge eines körperlichen Gebrechens
oder wegen Schwäche seiner körperlichen
oder geistigen Kräfte dauerhaft zur Aus-

übung der Berufsaufgaben des Architekten
(§ 1 Baukammerngesetz NRW) bzw. des In-
genieurs (§ 27 Baukammerngesetz NRW) un-
fähig ist (Berufsunfähigkeit) und aus diesem
Grund seine Tätigkeit als Architekt bzw. Inge-
nieur eingestellt hat, hat Anspruch auf Beruf-
sunfähigkeitsrente, sofern dieses Mitglied
vor Eintritt der Berufsunfähigkeit mindestens
eine monatliche Versorgungsabgabe entrich-
tet hat.

2. Über Anträge auf Berufsunfähigkeitsren-
te entscheidet der Verwaltungsausschuß, der
zu diesem Zweck ärztliche Gutachten anfor-
dern kann. Das Mitglied ist verpflichtet, sich
nach den Weisungen des Verwaltungsaus-
schusses untersuchen und beobachten zu
lassen.

3. Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsren-
te beginnt drei Monate nach Antragstellung.
Die Rentenzahlung kann zeitlich begrenzt
werden.

4. Die Berufsunfähigkeitsrente endet
a) mit dem Monat, in dem die Berufsunfähig-

keit fortfällt,
b) mit der Überleitung in die Altersrente (§ 10

Abs. 2),
c) mit dem Tode des Bezugsberechtigten,
d) wenn der Bezugsberechtigte sich einer

angeordneten Nachuntersuchung nicht
unterzieht.

5. Nach Beendigung der Berufsunfähigkeit
lebt die Verpflichtung zur Zahlung der Versor-
gungsabgaben wieder auf. Für Zeiten der Be-
rufsunfähigkeit können keine Versorgungs-
abgaben entrichtet werden.

6. Die jährliche Berufsunfähigkeitsrente
wird ermittelt als Vomhundertsatz der allge-
meinen Bemessungsgrundlage. Dieser Vom-
hundertsatz besteht aus:
a) der Summe der erworbenen Steigerungs-

zahlen
b) dem nach § 10 Abs. 7 berechneten

Grundbetrag
c) den Hinzurechnungszeiten vom Eintritt

des Versorgungsfalles bis zur Vollendung
des 60. Lebensjahres. Die Hinzurech-
nungszeiten werden mit der nach § 10
Abs. 7 errechneten persönlichen Durch-
schnittssteigerungszahl multipliziert.

7. Die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente
erfolgt in analoger Anwendung des § 10
Abs. 8.

8. Für frühere Mitglieder des Versorgungs-
werks, deren Mitgliedschaft entfallen ist,
ohne daß sie die Mitgliedschaft freiwillig fort-
gesetzt haben (ruhende Mitgliedschaft), er-
rechnet sich die Berufsunfähigkeitsrente nur
aus der Summe der erworbenen Steige-
rungszahlen (Abs. 6a).

9. Mit Vollendung des 62. Lebensjahres er-
rechnet sich die Berufsunfähigkeitsrente in
gleicher Weise wie die vorgezogene Alters-
rente gemäß § 10 Ziffer 3 in Verbindung mit
§ 10 Ziffer 5.

§ 12 Maßnahmen zur Erhaltung und
Wiederherstellung der
Berufsfähigkeit

1. Ist die Berufsfähigkeit eines Mitgliedes
infolge von Krankheit oder anderen Gebre-
chen oder Schwäche seiner körperlichen
oder geistigen Kräfte gefährdet, gemindert
oder aufgehoben und kann sie voraussicht-
lich erhalten, wesentlich gebessert oder wie-
derhergestellt werden, kann die Versor-
gungseinrichtung auf Antrag des Mitglieds
Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederher-
stellung der Berufsfähigkeit im Einverneh-
men mit dem Mitglied durchführen.
2. Soweit nach Gesetz, Satzung und Ver-
tragsbedingungen ein anderer Versiche-
rungsträger oder eine sonstige Stelle (Sozial-
versicherung, Berufsgenossenschaft, Bun-
desanstalt für Arbeit, Krankenversicherung,
Haftpflichtversicherung) zuständig ist, entfal-
len Maßnahmen nach Abs. 1.

3. Bei den nach Abs. 1 durchzuführenden
Maßnahmen darf es sich nur um medizinisch
notwendige Heilbehandlungen in anerkann-
ten Rehabilitationseinrichtungen unter ärztli-
cher Aufsicht handeln, die weder Krankenbe-
handlung, Rekonvaleszenzmaßnahmen bzw.
Anschlußheilbehandlungen noch normale
Erholung sind.

4. Über die im Einzelfall durchzuführenden
Maßnahmen entscheidet die Geschäfts-
führung, die zu diesem Zweck ärztliche Gut-
achten anfordern kann.

§ 13 Hinterbliebenenrente
1. Hinterbliebenenrenten sind:
a) Witwen- und Witwerrente
b) Waisenrente
c) Halbwaisenrente
2. Hinterbliebenenrenten werden gewährt,
wenn das verstorbene Mitglied des Versor-
gungswerks zur Zeit seines Todes Anspruch
oder Anwartschaft auf Alters- oder Berufsun-
fähigkeitsrente hatte.

§ 14 Witwen- und Witwerrente

Nach dem Tode des Mitglieds erhält die
Witwe eine Witwenrente und der Witwer eine
Witwerrente. Wurde die Ehe nach Beginn der
Altersrente oder nach Beginn der Berufsun-
fähigkeitsrente geschlossen, besteht ein An-
spruch auf Rente nur dann, wenn die Ehe
mindestens drei Jahre bestand.

§ 15 Waisenrente und Halbwaisenrente
1. Waisen- bzw. Halbwaisenrente erhalten
auf Antrag nach dem Tode des Mitgliedes
seine Kinder bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres. Über diesen Zeitpunkt hinaus
wird die Waisen- bzw. Halbwaisenrente läng-
stens bis zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res für dasjenige Kind gewährt, das sich in
Schul- oder Berufsausbildung befindet oder
das bei Vollendung des 18. Lebensjahres in-
folge körperlicher oder geistiger Gebrechen
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten,
solange dieser Zustand dauert.
Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch
Erfüllung der gesetzlichen Wehr- oder Zivil-
dienstpflicht verzögert oder unterbrochen, so
wird die Waisen- bzw. Halbwaisenrente auch
für einen der Zeit dieses Dienstes entspre-
chenden Zeitraum über das 27. Lebensjahr
hinaus gewährt, höchstens jedoch für den
Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27. Le-
bensjahres dieser Pflichtdienst geleistet wor-
den ist.
2. Als Kinder gelten:
a) die ehelichen Kinder
b) die für ehelich erklärten Kinder
c ) die als Kind angenommenen Kinder, so-

weit die Adoption vor Vollendung des 55.
Lebensjahres des Mitglieds erfolgte.

d) die nichtehelichen Kinder eines Berech-
tigten, wenn dessen Unterhaltspflicht
festgestellt  ist.

§ 16 Zusammensetzung und Berechnung
der Hinterbliebenenrente

1. Es betragen
a) die Witwen- bzw. Witwerrente

60 v. H.
b) die Waisenrente für jede Vollwaise

30 v. H.
c) die Halbwaisenrente für jede Halbwaise

10 v. H.
der für das verstorbene Mitglied gemäß §§ 9
bis 11 zu berechnenden Alters- oder Berufs-
unfähigkeitsrente.
2. Hinterbliebenenrente wird auch gewährt,
wenn das Mitglied der Versorgungseinrich-
tung für tot erklärt wurde.
3. Die Hinterbliebenenrente wird erstmalig
für den auf den Sterbemonat des Mitgliedes



folgenden Monat gewährt und endet mit dem
Sterbemonat des Hinterbliebenen bzw. mit
dem Monat, in dem die Voraussetzungen
nach § 15 Abs. 1 wegfallen.
Die Zahlung erfolgt monatlich im voraus.

§ 17 Kinderzuschuß (Zusatzleistungen)
1. Auf Antrag erhalten Empfänger von Al-
ters- und Berufsunfähigkeitsrenten für jedes
Kind einen gesonderten Kinderzuschuß als
zusätzliche Leistung, sofern der Anspruch
auf Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente vor
dem 1. Januar 2008 bestand. Der Kinderzu-
schuß wird zusammen mit der Alters- oder
Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt.
2. Bei der Gewährung des Kinderzuschus-
ses sind die Bestimmungen des § 15 analog
anzuwenden.
3. Der Kinderzuschuß beträgt 10 v. H. der
Alters- bzw. Berufsunfähigkeitsrente des Mit-
glieds.

§ 18 Beitragserstattung
(ersatzlos gestrichen)

§ 19 Kapitalabfindung
1. Für eine Witwe oder einen Witwer, die
wieder heiraten, entfällt die Witwen- oder
Witwerrente. Der Anspruch auf Rente erlischt
mit dem Ablauf des Monats, in dem eine Wie-
derverheiratung stattgefunden hat.
2. Eine Witwe oder ein Witwer, die wieder
heiraten, erhalten auf Antrag folgende Kapi-
talabfindung:
a) Bei Wiederverheiratung vor Vollendung

des 35. Lebensjahres 60 ihrer bisher be-
zogenen Monatsrenten

b) bei Wiederverheiratung bis zum vollende-
ten 45. Lebensjahr 48 ihrer bisher bezoge-
nen Monatsrenten

c) bei Wiederverheiratung nach Vollendung
des 45. Lebensjahres 36 ihrer bisher be-
zogenen Monatsrenten.

3. Rentenansprüche, die eins vom Hundert
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
SGB IV nicht übersteigen, werden mit einer
nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen errechneten Einmalzahlung abgefun-
den, wenn zuvor keine Befreiung von der
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht ge-
mäß § 6 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI bzw. § 7
(2) AVG erfolgte oder Versorgungsabgaben
gemäß § 27 Abs. 6 der Satzung entrichtet
wurden.

§ 19a Versorgungsausgleich bei
Ehescheidung

1. Werden Ehepartner geschieden, die
beide Mitglieder der Versorgungseinrichtung
sind oder waren, findet Realteilung gemäß
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von
Härten im Versorgungsausgleich vom 21. 2.
1983 statt, indem zu Lasten des Anrechts
des ausgleichspflichtigen Ehegatten für den
ausgleichsberechtigten Ehegatten ein An-
recht begründet wird. Realteilung findet auch
statt, wenn der ausgleichsberechtigte Ehe-
gatte als Mitglied einer anderen Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung an-
gehört oder angehört hat, mit der das Versor-
gungswerk einen Überleitungsvertrag gemäß
§ 30 Abs. 1 geschlossen hat.
2. Erfolgt der Versorgungsausgleich nach
§ 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung von
Härten im Versorgungsausgleich vom 21. 2.
1983 (Quasisplitting), wird nach Rechtskraft
der Entscheidung des Familiengerichts das
Anrecht des Mitglieds entsprechend gekürzt.
3. Aufgrund einer mit Zustimmung der Ver-
sorgungseinrichtung getroffenen und vom
Familiengericht genehmigten Vereinbarung
kann für ein ausgleichsberechtigtes Mitglied
der Versorgungsausgleich durch Leistung
von Versorgungsabgaben erfolgen.
4. Das ausgleichspflichtige Mitglied kann
seine aufgrund des Versorgungsausgleichs
gekürzte Rentenanwartschaft durch zusätzli-
che Zahlung wieder ergänzen.
5. Der Verwaltungsausschuß wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsaus-
schuß Richtlinien zur Durchführung des Ver-
sorgungsausgleichs zu erlassen.

Abschnitt IV
Versorgungsabgaben
§ 20 Versorgungsabgaben für

freiberuflich tätige Architekten
1. Freiberuflich tätige Architekten zahlen als
Versorgungsabgaben von ihrem reinen Be-
rufseinkommen den jeweils maßgebenden
Beitragssatz der Angestelltenversicherung
gemäß § 158 (1) SGB VI. Als reines Berufs-
einkommen gelten die gesamten Einnahmen
aus der Ausübung des Architektenberufs ab-
züglich der Berufskosten; Sonderausgaben
und steuerliche Freibeträge können nicht ab-
gezogen werden.
2. Das für die Entrichtung der Versorgungs-
abgaben maßgebende Einkommen ist durch
den letzten Einkommensteuerbescheid, eine
Bestätigung des Finanzamtes, eines Steuer-
beraters oder Steuerbevollmächtigten nach-
zuweisen. Wird kein Nachweis erbracht, ist
als Versorgungsabgabe der jeweilige
Höchstbeitrag der Angestelltenversicherung
zu entrichten.
3. Freiberuflich tätige Architekten, die von
der Antragspflichtversicherung bei der BfA
nach § 7 (2) AVG bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI
befreit sind, zahlen Versorgungsabgaben in
Höhe der für sie ohne die Befreiung maßge-
benden Beiträge zur Angestelltenversiche-
rung.
4. Auf Antrag ist für das Jahr der Niederlas-
sung und die folgenden zwei Kalenderjahre
nur die Mindestabgabe gemäß § 23 Abs. 2 zu
entrichten.
5. Für Angehörige des Versorgungswerks
der Architektenkammer Saarland werden die
Versorgungsabgaben zum Versorgungswerk
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
um den Beitrag zum saarländischen Versor-
gungswerk auf Antrag vermindert. Die Bei-
tragsminderung erfolgt nur in vollen Zehn-
teln. Die Mindestabgabe gemäß § 23 (2) der
Satzung kann durch die Anrechnung jedoch
nicht unterschritten werden.
6. Üben Architekten ihre berufliche Tätig-
keit im Rahmen einer GmbH aus, so ist bei-
tragspflichtiges Einkommen im Sinne von
Abs. 1
a) der Gewinn aus dem Gesellschafteranteil,
b) die Einkünfte aus einer Tätigkeit als Ge-

schäftsführer der GmbH.
§ 21 Versorgungsabgaben für angestellte

Architekten und Beamte
1. Angestellte Architekten, die nach § 7
Abs. 2 AVG bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI von
der Angestelltenversicherungspflicht befreit
sind, zahlen Versorgungsabgaben in Höhe
der für sie ohne die Befreiung maßgebenden
Beiträge zur Angestelltenversicherung.
2. Angestellte Architekten, die nicht gemäß
§ 7 Abs. 2 AVG bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI
befreit sind, und Beamte zahlen den Min-
destsatz nach § 23 Abs. 2.
3. Mitglieder des Versorgungswerks, die
nach § 7 Abs. 2 AVG bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1
SGB VI von der Angestelltenversicherung
befreit sind und Arbeitslosenunterstützung
erhalten, leisten als Versorgungsabgaben die
Beiträge, die sie von der Bundesanstalt für
Arbeit für ihre Altersversicherung erhalten.
§ 21a Versorgungsabgaben für Zeiten

des Bezuges von Arbeitslosengeld,
Arbeitslosengeld II, Unterhaltsgeld
oder Übergangsgeld, des Mutter-
schaftsurlaubs, des Wehr- und
Zivildienstes

1. Von der Angestelltenversicherungs-
pflicht gemäß § 7 Abs. 2 AVG bzw. § 6 Abs. 1
Nr. 1 SGB VI befreite Mitglieder, die Arbeits-
losengeld, Arbeitslosengeld II, Unterhalts-
geld oder Übergangsgeld beziehen und
deren Befreiung von der Angestelltenversi-
cherungspflicht nicht gemäß § 7 Abs. 7 AVG
unterbrochen ist, zahlen für diese Zeiten den
Beitrag, der ohne diese Befreiung an die ge-
setzliche Rentenversicherung zu entrichten
wäre.
2. Von der Angestelltenversicherungs-
pflicht gemäß § 7 Abs.  2 AVG bzw. § 6 Abs. 1
Nr. 1 SGB VI befreite Mitglieder, die in Mut-
terschaftsurlaub stehen und Anspruch auf
Mutterschaftsgeld haben und deren Befrei-

ung von der Angestelltenversicherungs-
pflicht nicht gemäß § 7 Abs. 6 AVG unterbro-
chen ist, zahlen für diese Zeiten den Beitrag,
der ohne diese Befreiung an die gesetzliche
Rentenversicherung zu entrichten wäre.
3. Wehr- und zivildienstleistende Mitglieder,
die zuletzt vor der Einberufung als Angestell-
te tätig waren, gemäß § 7 Abs. 2 AVG bzw.
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI von der Angestellten-
versicherungspflicht befreit sind und deren
Arbeitsverhältnis gemäß § 1 des Arbeits-
platzschutzgesetzes (ArbPlSchG) ruht, zah-
len für diese Zeiten einen Beitrag in Höhe des
Betrages, den der Arbeitgeber übernimmt,
wenn Anspruch auf Beitragsübernahme zum
Versorgungswerk der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen gemäß § 14a Abs. 2 mit
3 ArbPlSchG besteht.
4. Wehr- und zivildienstleistende Mitglieder,
für die Abs. 3 nicht gilt und die gemäß § 7
Abs. 2 AVG bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI von
der Angestelltenversicherungspflicht befreit
sind und nach dem ArbPlSchG Anspruch auf
Beitragsübernahme zum Versorgungswerk
der Architektenkammer NRW haben, zahlen
für diese Zeiten einen Beitrag in Höhe des je-
weiligen Höchstbeitrages zur Pflichtversiche-
rung bei der Angestelltenversicherung.
5. Wehr- und zivildienstleistende Mitglieder,
die nicht gemäß § 7 Abs. 2 AVG bzw. § 6 Abs.
1 Nr. 1 SGB VI von der Angestelltenversiche-
rung befreit sind und die nach dem Arbeits-
platzschutzgesetz Anspruch auf Beitrags-
übernahme zum Versorgungswerk der Archi-
tektenkammer NRW haben, zahlen für diese
Zeiten einen Beitrag in Höhe von 15 % des je-
weiligen Höchstbeitrags zur Pflichtversiche-
rung bei der Angestelltenversicherung.

§ 22 Versorgungsabgaben für freiwillige
Mitglieder

1. Freiwillige Mitglieder leisten Versor-
gungsabgaben wie Pflichtmitglieder.
2. Nach § 6 Abs. 5 Befreite, welche die Mit-
gliedschaft freiwillig fortsetzen, zahlen die
Mindestabgabe nach § 23 Abs. 2.

§ 23 Höchstabgabe, Mindestabgabe

1. Die Höchstabgabe beträgt 150 v. H. des
jeweiligen Höchstbeitrages der Angestellten-
versicherung.
2. Die Mindestabgabe beträgt 15 v. H. des
jeweiligen Höchstbeitrages der Angestellten-
versicherung.
3. Die jährlichen Versorgungsabgaben nach
den Abs. 1 und 2 sind auf den nächsten
durch 12 teilbaren Betrag aufzurunden.

§ 24 Zusätzliche Versorgungsabgaben

Neben den Versorgungsabgaben, die nach
§§ 20 bis 22 zu leisten sind, können zusätzli-
che Versorgungsabgaben gezahlt werden,
zusammen mit den fälligen Abgaben, jedoch
nur bis zur Höchstabgabe nach § 23 Abs. 1.
Sofern im Laufe eines Jahres die Mitglied-
schaft begann bzw. endete können zusätzli-
che Versorgungsabgaben nur anteilig ent-
richtet werden.
Zusätzliche Versorgungsabgaben erhöhen in
den ersten fünf Jahren der Mitgliedschaft nur
die Anwartschaft auf Altersrente.

§ 25 Ruhende Beitragspflicht
1. Solange das jährliche reine Berufsein-
kommen  eines freiberuflich tätigen Architek-
ten unter 20 v. H. der Beitragsbemessungs-
grenze der Angestelltenversicherung liegt,
wird er auf Antrag für diese Zeit von der Ver-
pflichtung zur Zahlung von Versorgungsab-
gaben befreit.
2. Für Zeiten eines Studiums wird das Mit-
glied auf Antrag von der Beitragspflicht be-
freit. Das gilt nur, solange das reine Berufs-
einkommen unter der in Abs. 1 genannten
Grenze liegt.

§ 26 Stundung
Bei Vorliegen eines Notstandes können Ver-
sorgungsabgaben auf Antrag des Mitglieds
für einen Zeitraum von zwei Jahren ganz oder
teilweise gestundet werden.



§ 27 Versorgungsabgabeverfahren
1. Die Versorgungsabgaben sind vom Be-
ginn der Mitgliedschaft bis zum Eintritt des
Versorgungsfalles zu entrichten. Nach Weg-
fall des Versorgungsfalles sind wieder Versor-
gungsabgaben zu leisten, soweit die Mit-
gliedschaft zur Versorgungseinrichtung dann
noch besteht.
2. Die Versorgungsabgaben sind bis zum
15. eines jeden Kalendermonats fällig.
3. Die Versorgungsabgaben werden im
Bankeinzugsverfahren eingezogen. Bei an-
derer Zahlungsweise kann ein Zuschlag er-
hoben werden, dessen Höhe vom Verwal-
tungsausschuß jährlich festgesetzt wird. Die
Versorgungsabgaben gelten als geleistet,
wenn sie einem Bank-, Sparkassen- oder
Postbankkonto des Versorgungswerks gut-
geschrieben wurden.
4. Rückständige Versorgungsabgaben
werden im Verwaltungszwangsverfahren bei-
getrieben.
5. Nach § 20 (4) und § 25 der Satzung nicht
erhobene Versorgungsabgaben dürfen nur
innerhalb der beiden folgenden Geschäfts-
jahre nachgeholt werden. Zusätzliche Versor-
gungsabgaben gemäß § 24 können nur in-
nerhalb des laufenden Geschäftsjahres ent-
richtet werden. Rückstände an Versorgungs-
abgaben werden hiervon nicht berührt.
6. Erfolgt die Zahlung von Versorgungsab-
gaben durch den Bund oder eine sonstige
durch Gesetz verpflichtete Stelle, insbeson-
dere der Bundesanstalt für Arbeit, wird das
Mitglied insoweit von der Zahlungsverpflich-
tung  freigestellt.

§ 28 Säumniszuschlag
1. Von Mitgliedern, die nach Zahlungsan-
mahnung länger als zwei Wochen im Verzug
sind, kann ein einmaliger Säumniszuschlag in
Höhe von 2 v. H. der rückständigen Versor-
gungsabgaben erhoben werden.
2. Besteht ein Zahlungsverzug von mehr als
drei Monaten, so können Zinsen in Höhe von
2 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
erhoben werden.
3. Soweit rückständige Versorgungsabga-
ben beigetrieben werden müssen, gehen die
Kosten zu Lasten des Mitgliedes. Dies gilt
auch für erschlichene Leistungen nach § 35.
Es wird eine Mindestgebühr von 25 ‡ erho-
ben.

§ 29 Bescheinigung über
Versorgungsabgaben

Die Mitglieder des Versorgungswerks erhal-
ten jährlich einen Bescheid über die geleiste-
ten Versorgungsabgaben und die daraus ent-
standenen persönlichen Steigerungszahlen.

§ 30 Beitragsüberleitung
1. Das Versorgungswerk kann mit anderen
Versorgungswerken der Architekten Überlei-
tungsabkommen abschließen. Derartige Ver-
träge werden vom Verwaltungsausschuß mit
Billigung des Aufsichtsausschusses abge-
schlossen. Sie bedürfen der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde.
2. Mitglieder von Versorgungswerken der
Architekten außerhalb Nordrhein-Westfalens,
die ihre berufliche Tätigkeit in den Kammer-
bereich verlegen und Angehörige der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen werden,
können ihre im bisher zuständigen Versor-
gungswerk geleisteten Versorgungsabgaben
auf das Versorgungswerk der Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen überleiten las-
sen, sofern mit dem betreffenden Versor-
gungswerk ein Abkommen gemäß Abs. 1 be-
steht. Voraussetzung dafür ist, daß die Mit-
gliedschaft nach § 6 erworben werden kann.
Die gezahlten Beträge werden so behandelt,
als ob sie zur gleichen Zeit und in gleicher
Höhe in das Versorgungswerk der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen gezahlt
worden wären. Entsprechende Anträge sind
innerhalb von sechs Monaten nach Zuzug zu
stellen.
3. Mitglieder des Versorgungswerks, die
ihre Tätigkeit außerhalb Nordrhein-Westfa-

lens verlegen und der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen nicht mehr angehören,
können die eingezahlten Versorgungsabga-
ben auf das neu zuständige Versorgungs-
werk überleiten lassen, sofern mit diesem ein
Abkommen nach Abs. 1 besteht. Entspre-
chende Anträge sind innerhalb von sechs
Monaten nach Wegzug zu stellen.

§ 31 Nachversicherung

1. Wer nach den Bestimmungen des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes nachzuversi-
chern ist, kann die Nachversicherung beim
Versorgungswerk beantragen, das sie nach
den Abs. 2 bis 4 durchzuführen hat.
2. Beim Versorgungswerk können Architek-
ten nachversichert werden, die
a) bis zum Beginn oder während der Nach-

versicherungszeit Mitglied des Versor-
gungswerks waren;

b) im Laufe der Nachversicherungszeit die
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft
erfüllt hätten, wenn sie nicht gemäß § 6
Abs. 5a  befreit gewesen wären;

c) unmittelbar im Anschluß an die Nachver-
sicherungszeit die Voraussetzungen für
die Mitgliedschaft kraft der Satzung des
Versorgungswerks erfüllen.

3. Das Versorgungswerk ist verpflichtet, die
Nachversicherungsanträge entgegenzuneh-
men. Diese sind so zu behandeln, als ob sie
als Versorgungsabgaben nach § 21 Abs. 1
rechtzeitig in der Zeit entrichtet worden
wären, für die die Nachversicherung durch-
geführt wurde. Die für die Nachversicherung
zu entrichtenden Beiträge werden dem Mit-
glied unter Absetzung des Erhöhungsbetrags
gemäß § 181 Abs. 4 SGB VI gutgeschrieben.
Beiträge, die während des Nachversiche-
rungszeitraums entrichtet wurden, gelten als
zusätzliche Versorgungsabgaben nach § 24.
4. Der Nachversicherte gilt rückwirkend für
die Dauer der Nachversicherung als Mitglied
des Versorgungswerks. Der Eintritt des Ver-
sorgungsfalls steht der Nachversicherung
nicht entgegen. Ist der Nachzuversichernde
verstorben, so steht das Antragsrecht der
Witwe bzw. dem Witwer zu. Ist ein(e) Witwe(r)
nicht vorhanden, können die Waisen gemein-
sam den Antrag stellen.

Abschnitt V
Zweck und Verwendung der Mittel,
Rechnungslegung

§ 32 Verwendung der Mittel,
Vermögensanlage

1. Die Mittel des Versorgungswerks werden
durch Versorgungsabgaben der Mitglieder
und durch Vermögenserträge aufgebracht.
2. Die Mittel des Versorgungswerks dürfen
nur zur Bestreitung der satzungsmäßigen
Leistungen, der notwendigen Verwaltungs-
kosten und sonstiger zur Erfüllung der Aufga-
ben des Versorgungswerks erforderlichen
Rücklagen und Rückstellungen verwendet
werden.
3. Das gebundene Vermögen des Versor-
gungswerks ist unter Beachtung des § 3 des
Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versi-
cherungsunternehmen und der Versorgungs-
werke der Freien Berufe im Land NRW und
§ 3 der Verordnung zu den Grundsätzen der
Versicherungsaufsicht über die berufsständi-
schen Versorgungswerke der Freien Berufe in
NRW und den hierzu erlassenen Richtlinien
der Aufsicht anzulegen.
Mit Zustimmung der Versicherungsaufsicht
dürfen Geschäfte zur Absicherung von Kurs-
und Zinsänderungsrisiken oder zur Erzielung
zusätzlicher Erträge getätigt werden.

§ 33 Rechnungslegung,
Leistungsverbesserungen

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Der Verwaltungsausschuß hat nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres unverzüglich einen
Rechnungsabschluß nebst Jahresbericht
nach den vorgeschriebenen Formblättern
und Nachweisungen sowie den hierzu ergan-

genen Richtlinien der Versicherungsbehörde
aufzustellen. Die in den Rechnungsabschluß
einzustellende Deckungsrücklage hat der
Verwaltungsausschuß durch einen versiche-
rungsmathematischen Sachverständigen im
Rahmen eines Gutachtens errechnen zu las-
sen. Der Rechnungsabschluß nebst Jahres-
bericht sowie das Versicherungsmathemati-
sche Gutachten sind der Aufsichtsbehörde
vorzulegen.
3. Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine
Verlustrücklage zu bilden. Dieser Rücklage
sind jeweils 5 v. H. des sich nach der Gewinn-
und Verlustrechnung zu errechnenden Roh-
überschusses zuzuführen, bis sie 2,5 v. H.
der Deckungsrückstellung erreicht oder nach
Inanspruchnahme wieder erreicht hat. Ein
sich darüber hinaus ergebender Rohüber-
schuß ist der Rückstellung für satzungs-
gemäße Überschußbeteiligung zuzuführen.
4. Die Rückstellung für satzungsgemäße
Leistungsverbesserungen ist – soweit sie
nicht zur Deckung eines Fehlbetrages heran-
zuziehen ist – nur zur Verbesserung der Ver-
sorgungsleistungen zu verwenden. Eine Ver-
besserung der Versorgungsleistungen ist
durchzuführen, wenn sie zu nennenswerten
Ergebnissen führt. Darüber entscheidet auf-
grund von Vorschlägen des Verwaltungs-
und Aufsichtsausschusses die Vertreterver-
sammlung. Der Beschluß bedarf der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde.
5. Ein sich ergebender Fehlbetrag ist aus
der Verlustrücklage und – soweit  diese nicht
ausreicht – aus der Rückstellung für sat-
zungsgemäße Überschußbeteiligung zu
decken. Ein danach  verbleibender Bilanzver-
lust ist durch Herabsetzung der Leistungen
oder durch Erhöhung der Versorgungsabga-
ben oder durch beide Maßnahmen auszu-
gleichen. Absatz 4 Satz 3 und 4 gelten ent-
sprechend.
6. Der Rechnungsabschluß ist unter Einbe-
ziehung der Buchführung und des Jahres-
berichtes durch einen Wirtschaftsprüfer oder
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
prüfen.
7. Änderungen dieser Vorschriften bedür-
fen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Abschnitt VI
Schlußbestimmungen

§ 34 Allgemeine Rechte und Pflichten
1. Die Mitglieder haben dem Versorgungs-
werk die zur Erfüllung seiner Aufgaben not-
wendigen Auskünfte und Nachweise zu ertei-
len.
2. Das Versorgungswerk hat jedem Mitglied
und Rentner Auskunft über seine Versor-
gungsangelegenheit zu geben. Auskünfte an
Dritte setzen die schriftliche Einwilligung des
Mitgliedes voraus.

§ 35
Überzeugt sich das Versorgungswerk bei
Prüfung, daß eine Leistung zu Unrecht abge-
lehnt, entzogen, eingestellt oder falsch fest-
gestellt worden ist, so hat es sie neu festzu-
stellen. Es kann Leistungen nicht zurückfor-
dern, die es irrtümlich gezahlt hat. Erschli-
chene Leistungen sind zurückzufordern.

§ 36
Rentenansprüche können nicht abgetreten
und nicht übertragen werden.

§ 37

1. Wer sich vorsätzlich berufsunfähig
macht, hat keinen Anspruch auf Berufsun-
fähigkeitsrente und auf Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der Berufsfähigkeit. Hin-
terbliebene haben keinen Anspruch auf die
Rente, wenn sie den Tod des Mitglieds vor-
sätzlich herbeigeführt haben. Über solche
Fälle entscheidet der Verwaltungsausschuß.
2. Sind Berufsunfähigkeit oder Tod eines
Mitglieds durch einen Dritten verursacht, ist
das Mitglied oder der Leistungsberechtigte
verpflichtet, einen Schadensersatzanspruch



gegen den Dritten insoweit auf die Architek-
tenversorgung zu übertragen, als diese auf-
grund des Schadensereignisses Versor-
gungsleistungen zu erbringen hat. Durch die
Übertragung dürfen Ansprüche des Mitglieds
oder des Leistungsberechtigten nicht beein-
trächtigt werden. Das Recht auf Versor-
gungsleistung kann erst geltend gemacht
werden, wenn der Schadensersatzanspruch
übertragen worden ist.

Abschnitt VII
Übergangsbestimmungen

§ 38 Befreiungen

1. Angehörige der Architektenkammer
NRW, die bei Inkrafttreten des Versorgungs-
werks das 50. Lebensjahr vollendet haben,
werden auf ihren Antrag ganz oder teilweise
von der Mitgliedschaft befreit.
2. Angehörige der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen, die nachweisen, daß
sie zum 31. Dezember 1978 eine den Lei-
stungen des Versorgungswerks der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen entspre-
chende anderweitige Versorgung besitzen,
sind auf Antrag von der Mitgliedschaft zu be-
freien oder bei einer die Leistungen des Ver-
sorgungswerks nur teilweise erreichenden
anderweitigen Versorgung im entsprechen-
den Verhältnis von der Zahlung der Versor-
gungsabgaben zu befreien (Teilbefreiung).
Teilbefreiungen werden nur in vollen Zehnteln
ausgesprochen.
3. Als Grund für eine volle Befreiung nach
Abs. 2 gelten unter anderem:
a) Kapital- und Rentenversicherungen, die

auf ein Bezugsalter zwischen dem 60. und
70. Lebensjahr abgeschlossen wurden
und für die ein Jahresbeitrag von minde-
stens  DM 6.000,00 aufzuwenden ist.

b) Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen
Rentenversicherung.

c) Haus- und Grundbesitz, dessen einfacher
Einheitswert am 31. Dezember 1978
einem Kapital von DM 100.000,00 ent-
spricht.

d) Wertpapiere, deren Börsenwert zum
31. Dezember 1978 mindestens
DM 150.000,00 entspricht.

4. Über Befreiungsanträge entscheidet der
Verwaltungsausschuß.
5. Der Befreiungsantrag muß spätestens
bis zum 30. Juni 1979 beim Versorgungswerk
eingegangen sein.
6. Wer von der Mitgliedschaft oder von der
Zahlung der Versorgungsabgaben nach den
vorstehenden Bestimmungen befreit wurde,
kann schriftlich die Mitgliedschaft beantra-
gen, sofern er das 45. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat. § 6 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 39 Kapitaleinzahlung

1. Mitglieder des Versorgungswerks, die
Beitragserstattungen aus der Angestellten-
versicherung oder Abfindungen seitens des
Arbeitgebers wegen einer aufgegebenen Al-
tersversorgung erhalten, können diese Beträ-
ge innerhalb von sechs Monaten nach der
Auszahlung in das Versorgungswerk einzah-
len, jedoch nur, soweit das Arbeitsverhältnis
1976 und später bestand. Diese Beträge dür-
fen für das Jahr, für das sie bestimmt sind,
einschließlich der laufenden Versorgungsab-
gaben nicht höher sein als das Doppelte des
Höchstbeitrages zur Angestelltenversiche-
rung.
2. Mitglieder des Versorgungswerks kön-
nen sich bis zum 30. Juni 1979 zu einer
Nachentrichtung von Versorgungsabgaben
für die Jahre 1976 bis 1978 verpflichten. Die
nachzuentrichtenden Beträge können in den
Jahren 1979 bis 1983 gezahlt werden und
dürfen zusammen mit den laufenden Versor-
gungsabgaben für jedes Jahr das Doppelte
des Höchstbeitrages zur Angestelltenversi-
cherung nicht überschreiten.

3. Aus den Einzahlungen nach den Abs. 1
und 2 erwirbt das Mitglied Steigerungszahlen
nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen. Diese Einzahlungen wirken weder auf
den Grundbetrag nach § 10 Abs. 7b noch auf
die Hinzurechnungszeiten nach § 11 Abs.  6c.

§ 40

Angehörige der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen, die bei Inkrafttreten des Ver-
sorgungswerks bereits berufsunfähig sind,
können nicht Mitglied des Versorgungswerks
werden.

§ 41 Übergangsregelung für Stadtplaner

1. Für Stadtplaner, die aufgrund des Bau-
kammerngesetzes vom 11. 12. 1992 erst-
mals Mitglied der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen werden, ist die Versorgungs-
satzung nach Maßgabe der nachfolgenden
Übergangsregelungen anzuwenden.
2. Stadtplaner werden Mitglied des Versor-
gungswerks nach den Bestimmungen des
§ 6. Abweichend von § 6 Abs. 2 werden
auch Neumitglieder der Architektenkammer,
die bei Inkrafttreten dieser Satzungsände-
rung das 45. Lebensjahr vollendet, das 55.
Lebensjahr aber noch nicht vollendet haben
und zum Zeitpunkt der Antragstellung be-
rufsfähig sind, Pflichtmitglieder des Versor-
gungswerks, sofern die Mitgliedschaft
schriftlich beantragt wird und der Antrag bin-
nen sechs Monaten nach Inkrafttreten der
Übergangsregelung (Ausschlußfrist) beim
Versorgungswerk eingegangen ist.
3. Stadtplaner, die nachweisen, daß sie
zum 31. 12. 1993 eine den Leistungen des
Versorgungswerks der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen entsprechende ander-
weitige Versorgung besitzen, sind auf Antrag
von der Mitgliedschaft zu befreien (Vollbefrei-
ung) oder bei einer den Leistungen des Ver-
sorgungswerks nur teilweise erreichenden
anderweitigen Versorgung im entsprechen-
den Verhältnis von der Zahlung der Versor-
gungsabgaben zu befreien (Teilbefreiung).
Teilbefreiungen werden nur in vollen Zehnteln
ausgesprochen.
Als Grund für eine volle Befreiung gelten:
a) Kapital- und Rentenversicherungen bei

privaten Lebensversicherern, die auf ein
Bezugsalter zwischen dem 60. und 70.
Lebensjahr abgeschlossen sind und für
die ein Jahresbeitrag von mindestens
7.500 DM aufzuwenden ist, soweit diese
Versicherungen am genannten Stichtag in
Kraft waren.

b) Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen
Rentenversicherung.

c) Haus- und Grundbesitz, dessen Einheits-
wert mindestens 200.000 DM beträgt.

Der Befreiungsantrag muß spätestens bis
zum Ablauf von sechs Monaten nach Inkraft-
treten dieser Übergangsregelung (Aus-
schlußfrist) beim Versorgungswerk eingegan-
gen sein.
4. Über Befreiungsanträge entscheidet der
Verwaltungsausschuß.

§ 42 Inkrafttreten der Satzung*

Diese Satzung tritt am 1. Januar 1979 in
Kraft.
Beschlossen in der Vertreterversammlung
der Architektenkammer NRW am 3. Novem-
ber 1978, geändert in den Vertreterversamm-
lungen vom 7. September 1979, 14. März
1980, 6. Dezember 1980, 3. Juli 1981,
30. Oktober 1982, 8. März 1984, 7. Dezem-
ber 1985, 21. November 1986, 18. März
1988, 17. Dezember 1988, 16. Dezember
1989, 10. November 1990, 13. September
1991, 29. Oktober 1993 und 22. Oktober
1994, 22. September 1995, 15. März 1996,
25. Oktober 1997, 25. September 1999,
28. April 2001, 21. September 2002, 27. Sep-
tember 2003, 25. September 2004 und
20. Oktober 2007.
* Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten
der ersten Satzung vom 3. November 1978,

§ 21a Abs. 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar
1979, § 21a Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Juli
1979 und § 21a Abs.  3 bis 5 mit Wirkung vom
30. September 1979 in Kraft. § 3 Abs. 3, § 30
Abs. 1 Satz 3 und § 32 Abs. 3 Satz 2 wurden
mit Wirkung vom 1. 1. 1979 geändert. § 33
wurde zum 1. 1. 1979 um Abs. 7 ergänzt. § 4
Abs. 1 und 5 treten in der geänderten Fas-
sung vom 1. Juni 1980 in Kraft. Die Neufas-
sung von § 20 Abs. 3 und  4  tritt mit Wirkung
vom 2. Januar 1981 und die Neufassung von
§ 11 Abs. 1 mit Wirkung vom 2. August 1981
in Kraft. Die erneute Änderung von § 11 Abs.
1 tritt am 2. Dezember 1982 in Kraft. § 19a
tritt mit Wirkung vom 1. April 1983 und die
Änderung von § 27 Abs. 5 mit Wirkung vom
2. April 1984 in Kraft. Die Änderung von § 4
Abs. 1 tritt mit Wirkung vom 3. Juli 1985 in
Kraft. Dieser Absatz wurde zum 2. Januar
1986 erneut geändert. § 20 wurde zum 2. Ja-
nuar 1986 um Abs. 5 ergänzt. § 10 Abs. 7
wurde zum 1. Januar 1986 geändert. Die Än-
derung von § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 tritt mit
Wirkung vom 2. April 1988 in Kraft. Die Ände-
rungen von § 3 Abs. 1a, § 4 Abs. 1, 5 und 6,
§ 5 Abs. 1, 3,  5 und 6 sowie § 7 treten am 2.
März 1989 in Kraft. § 6 wurde wie folgt geän-
dert: Absatz 2 wurde zum 1. Januar 1979 um
den 2. Satz ergänzt; Abs. 5 Satz 1 wurde zum
1. Januar 1979 geändert, Abs. 5 Satz 2 wurde
zum 2. Juni 1980 ergänzt, Abs. 5 Satz 3
wurde zum 1. Januar 1979 ergänzt. § 10 Abs.
2, § 11 Abs. 4 und § 27 Abs. 4 treten in der
geänderten Fassung am 2. März 1990 in
Kraft. § 4 Abs. 5, § 5 Abs. 1, 2 und 3, § 20
Abs. 4 sowie § 25 Abs. 1 wurden mit Wirkung
vom 2. Januar 1991 geändert. § 6 Abs. 5,
§ 10 Abs. 7, § 12 Abs. 4,  § 14 und § 26 wur-
den mit Wirkung vom 2. November 1991
geändert. § 6 Abs. 6 entfällt in der bisherigen
Fassung, Abs. 7 in der bisherigen Fassung
wird zu Abs. 6. § 20 Abs. 1, 2, 4 und § 23 Abs.
1 sowie § 31 Abs. 3 wurden mit Wirkung vom
2. Januar 1994 geändert. Der § 41 tritt am Tag
nach der Veröffentlichung im Deutschen Ar-
chitektenblatt in Kraft; die bisherige Fassung
wird zu § 42. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und § 11
Abs. 1 wurden mit Wirkung vom 2. Januar
1995 geändert. § 6 Abs. 1 wurde mit Wirkung
vom 2. Januar 1993 geändert. § 6 Abs. 4
wurde um Buchstabe a) mit Wirkung vom
2. Januar 1996 ergänzt, § 6 Abs. 5 b) und § 17
Abs. 1 wurden mit Wirkung vom 2. Januar
1996 geändert. § 6 Abs. 6 wurde mit Wirkung
vom 1. Januar 1998 um Satz 4 ergänzt. § 20
wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1998 um
Abs. 6 ergänzt. § 24 wurde mit Wirkung vom
1. Januar 1998 um Satz 3 ergänzt. § 32 Abs. 3
wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1998 geän-
dert. § 4 Abs. 1 und 5, § 5 Abs. 1 und 3 sowie
§ 32 Abs. 3 werden mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2000 geändert. § 11 wird mit Wirkung
vom 1. Januar 2000 um Abs. 9 ergänzt. § 3
Abs. 3, § 6 Abs. 5 Ziff. d), § 9 Abs. 4, § 12
Abs. 2, § 22 Abs. 1, § 28 Abs. 2 und 3 wurden
mit Wirkung vom 1. Januar 2001 geändert;
§ 6 Abs. 1 wurde mit Wirkung vom 1. Januar
2001 ergänzt. § 10 Abs. 3 und § 28 Abs. 2
wurden mit Wirkung vom 1. Januar 2003
geändert. § 6 Abs. 2 und Abs. 5, Buchstabe
b), wurden mit Wirkung vom 1. Januar 2004
geändert. § 19 wurde mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2004 um Abs. 3 ergänzt. § 37 Abs. 1 und
Abs. 2 wurden mit Wirkung vom 1. Januar
2004 geändert. Mit Wirkung vom 01. 01.
2005 wurden folgende Bestimmungen der
Satzung geändert: § 9 Ziff. 2 Satz 1 wird
geändert, Ziff. 3 Abs. 2 ersatzlos gestrichen
und Ziff. 4 Abs. 1 und 2 neu gefaßt. § 9 Ziff. 4
Abs. 3 wird geändert. § 10 Ziff. 6 wird geän-
dert. § 18 wird ersatzlos gestrichen. § 19
Ziff. 3 wird geändert. Mit Wirkung vom 01. 01.
2008 wurden folgende Bestimmungen der
Satzung geändert: § 3 Abs. 1 Buchstaben b)
und e) wurden geändert. In § 4 Abs. 1 wurden
Satz 1 und 2 geändert. In § 8 Abs. 1 wurde
Buchstabe e) ersatzlos gestrichen. Buchsta-
be f) wurde zu Buchstabe e), Buchstabe f)
entfällt. § 9 Abs. 3 wurde geändert. § 10 Abs.
1 Satz 2 wurde neu gefaßt. § 11 Abs. 1, § 12
Abs. 1 und Abs. 3, § 17 Abs. 1 Satz 1 wurden
ergänzt. Die Überschrift zu § 21a sowie § 21a
Abs.1 wurden geändert.


